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Neuerungen LEONARDO 25 

 Rechnungsgrundlagen AHV 2020 

Neu sind in LEONARDO 25 neben den Rechnungsgrundlagen AHV 2010 und AHV 2015 die Rechnungsgrund-
lagen AHV 2020 verfügbar. Sie sind für neue Fälle voreingestellt, weil die Rechnungsgrundlagen AHV 2020 
ab sofort anzuwenden sind. 
 
Unter Kapitalisierung können die Rechnungsgrundlagen gewählt werden: 

 
  
LEONARDO erkennt, mit welchen Kapitalisierungsfaktoren gerechnet worden ist, und öffnet die Fälle je-
weils mit der entsprechenden Rechnungsgrundlage. 
 
Kompatibilität  
 
Fälle, die mit den Rechnungsgrundlagen 2020 erstellt wurden, können mit den Vorversionen von LE-
ONARDO nicht geöffnet werden. Umgekehrt können mit LEONARDO 25 alle Fälle einer Vorversion geöffnet 
und bearbeitet werden. 
 
Im Simplificator und in den Szenarien können andere Rechnungsgrundlagen eingestellt werden als im 
Hauptfall. 
 

 Haushaltschaden und Versorgung aus Haushaltführung / SAKE-Rechner 

In LEONARDO 25 sind die aktuellen SAKE-Zahlen 2024 hinterlegt. 
 
Die Wahl der SAKE-Tabelle erfolgt durch das Anklicken des Buttons BFS-SAKE JAHR, z.B. «BFS-SAKE 2020». 
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Auf der ersten Seite kann oben rechts über ein Dropdown-Menü 
die die gewünschte SAKE-Statistik gewählt werden. 
 
 
 
 
 
 

 13. AHV-Rente 

Versicherungsleistungen  
 
Die 13. AHV-Rente wird bei den Versicherungsleistungen in der Grundmaske nur berücksichtigt, wenn ein 
monatlicher Betrag eingegeben wird.  
 

 
 
Dann wird für Altersrenten ab 2026 der Monatsbetrag dreizehnmal berücksichtigt. 

 
 
 
Bei Verwendung der Eingabehilfe für die IV-Renten wird die 13. AHV-Rente sowohl bei der Eingabe über 
einen Rentenbetrag als auch bei der Berechnung über das massgebende Einkommen berücksichtigt. Die 
Rentenzuschläge für Frauen der Übergangsgenerationen (AHV-Reform 21) werden bei der Berechnung der 
13. AHV-Rente nicht einbezogen (Botschaft zur Umsetzung und Finanzierung der Initiative für eine 13. AHV-
Rente vom 16. Oktober 2024, BBL 2024 2747). 
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Durch die auf der zweiten Seite neu geschaffenen Spalte Jährliche Leistungen wird die Steigerung ab AHV-
Alter nachvollziehbar.  
 

 
 
Im Beispiel erhält eine Frau ab AHV-Alter 12 x CHF 2‘272 und einmalig CHF 2‘197, also insgesamt CHF 
29‘461 als jährliche Leistung. 
 
In die Koordination mit den Leistungen der beruflichen Vorsorge und der Unfallversicherung wird die 13. 
AHV-Rente nicht einbezogen. Auch Kinderrenten, Witwen, Witwer- und Waisenrenten bleiben unberührt. 
 
Rentenschaden 
 
In der Eingabehilfe Rentenschaden – pauschal betragen die hypothetischen Altersleistungen wie bisher 60% 
(oder einen eingegebenen Wert) des letzten Jahreseinkommens, da dieser Wert alle Leistungen aus 1. und 
2. Säule umfasst. 
 
In der Eingabehilfe Rentenschaden – exakt fallen die jährlichen hypothetischen Altersleistungen AHV-Rente 
und die finanzierte Rente AHV um ein Zwölftel höher aus. Der Hinweis «inkl. 13. AHV-Rente» macht dies 
transparent: 
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 120% der Witwer-/Witwenrente als Altersrente  

Ab dem AHV-Alter einer versorgten Person wurde in LEONARDO bis zum Tod die Witwen-/Witwerrente an-

gerechnet. Da die (eigene) AHV-Altersrente einer versorgten Person regelmässig höher ist, schlägt die Ein-

gabehilfe ab dem AHV-Alter der versorgten Person neu eine gegenüber der Witwen-/Witwerrente um 20% 

erhöhte AHV-Altersrente zur Anrechnung vor.  

Bei der Berechnung der jährlichen Leistungen wird die 13. AHV-Rente berücksichtigt. 

 

Im oben dargestellten Beispiel beträgt damit der Wert «Witwen-AHV-Rente» ab AHV (2'016 x 120% =) 

2'419 und jährlich (2‘419 x 13 =) 31‘447.   

Die Werte lassen sich über Bearbeiten verändern. 
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 Korrekturabzug und Korrekturzuschlag bei der Kapitalisierung des 
Versorgungsschadens 

Bei der Kapitalisierung eines Versorgungsschadens 

sollte bei einer zweiphasigen Berechnung auch die 

Sterbe- und Invalidisierungswahrscheinlichkeit der 

versorgenden Person zwischen dem Todestag und 

dem Zeitpunkt der Schadenerledigung in die Berech-

nung einfliessen. Umgekehrt darf das Mortalitätsrisiko 

der Versorgten bei einer Kapitalisierung per Todestag 

nicht berücksichtigt werden. In LEONARDO lassen sich 

die notwendigen Korrekturen mit Abzügen oder Zu-

schlägen in der Berechnung berücksichtigen, je nach-

dem, ob ein- oder zweiphasig gerechnet wird (vgl. 

dazu auch HAVE 2021, 398 ff., MARC SCHAETZLE/STEPHAN 

WEBER, Kapitalisieren, Handbuch zur Anwendung der 

Barwerttafeln, Zürich 2001 N 4.102 ff. 

 
Korrekturabzug bei zweiphasiger Berechnung 

Wird ein Versorgungsschaden zweiphasig mit einem Rechnungstag (RT) nach dem Todestag (TT) gerechnet, 

wird die Wahrscheinlichkeit, dass die versorgende Person in der Periode TT bis RT sterben oder invalid wer-

den kann, nicht berücksichtigt. Diese muss mit einem Korrekturabzug zusätzlich erfasst werden.  

Beim zukünftigen Schaden wird der Korrekturabzug nach folgender Formel bestimmt: 

𝑃 (𝑧𝑤𝑖𝑠𝑐ℎ𝑒𝑛 𝑇𝑇 𝑢𝑛𝑑 𝑅𝑇 𝑧𝑢 𝑠𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑛/i𝑛𝑣𝑎𝑙𝑖𝑑 𝑧𝑢 𝑤𝑒𝑟𝑑𝑒𝑛) = 1 −
𝐴𝑛𝑧𝑎ℎ𝑙 𝐿𝑒𝑏𝑒𝑛𝑑𝑒/𝐼𝑛𝑣𝑎𝑙𝑖𝑑𝑒 𝑎𝑚 𝑅𝑇

𝐴𝑛𝑧𝑎ℎ𝑙 𝐿𝑒𝑏𝑒𝑛𝑑𝑒/𝐼𝑛𝑣𝑎𝑙𝑖𝑑𝑒 𝑎𝑚 𝑇𝑇
 

Der Barwert wird bei Aktivierung des Korrekturabzugs unter Kapitalisierung um P reduziert. Der Prozent-

wert P wird in der Kapitalisierungsmaske und der Übersicht der Ergebnisse angezeigt. 

Auch für den bisherigen Schaden wird diese Sterbewahrscheinlichkeit berücksichtigt. Bei einem Betrag mit 

einem Zahlungsdatum wird in obiger Formel der RT durch dieses Zahlungsdatum ersetzt. Bei einer Periode 

wird mit dem Durchschnitt der Sterbewahrscheinlichkeit am Anfang und am Ende der Periode gerechnet. 

Korrekturzuschlag bei einphasiger Berechnung 

Wird der Versorgungsschaden einphasig ab Todeszeitpunkt gerechnet, wird mit einem aktuellen Zinstermin 

(ZT) die weiterhin notwendige Zäsur zwischen bisherigem und zukünftigem Schaden festgelegt, um eine 

korrekte Verzinsung des bisherigen Schadens zu ermöglichen. Die Zäsur ist auch für die Kapitalisierung not-

wendig, weil in der Periode zwischen Todestag und Zinstermin mit dem Kapitalisieren auch die Sterbewahr-

scheinlichkeit der versorgten Personen einbezogen wird. Diese muss mit einem entsprechenden Zuschlag 

bei der Kapitalisierung ausgeglichen werden (vgl. dazu auch HAVE 2021, 396 ff.).  

In LEONARDO 25 wird die Sterbewahrscheinlichkeit der versorgten Person mit einer modifizierten Verbin-

dungsrente erst ab dem Zinstermin einbezogen. Die Differenz zur Berechnung ohne diesen Korrekturzu-

schlag wird für jede Person mit einem Prozentbetrag ausgewiesen. Diese werden in der Maske Kapitalisie-

rung und bei den Ergebnissen in der Übersicht ausgewiesen.  
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Voreinstellung 

Die Berücksichtigung von Korrekturabzug und -zuschlag ist bei neuen Fällen voreingestellt. 

 

 Dynamisierung der AHV-Rente  

 
 
Bislang hatte die Dynamisierung einer IV-Rente nur Auswirkung auf die Leistungen bis zum AHV-Alter. Neu 
wird die Steigerung konsequenterweise auch bei der AHV-Rente eingerechnet, da diese dem gleichen Index 
unterliegt. 
 

 
 
 

 Verhalten SAKE-Rechner bei Kindern über 24 Jahre 

Für einen Haushalt, in dem das jüngste Kind älter als 24 ist, gibt es keine Zahlen in der SAKE-Statistik. Bisher 
hat LEONARDO in der Eingabehilfe ab Alter 25 des Kindes die allgemeineren Zahlen verwendet, die nicht 
das Alter des jüngsten Kindes berücksichtigen. Darin enthalten war auch Zeit für Kinderbetreuung. 
 
Neu wird mit den Werten aus der Tabelle „Kind 18-24 Jahre“ weitergerechnet, die keinen Kinderbetreu-
ungsaufwand enthalten. 
 


